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Bericht 
des Hauptausschusses 

über die Regierungsvorlage (135 der Bei
lagen): Bundesverfassungsgesetz, womit die 
Verbotsgesetznovelle vom 15. August 1945, 

St. G. BI. Nr. 127, abgeändert wird. -

Die V,erbotsgesetznovdle vom 15. _ August 
1945 sieiht vor, daß der § 21 des Ver!bougesetzes, 
betreffend die EntlMsung oder gekürzte Pen
sionierung öffentlicher Bediensteter, die keine 
Gewahr dafür bieten, jederzeit rückhaltslos für 
die unabhängige Repulblik einzutreten, bis späte
stens 30. Juni 1946 durchzuführen sei. Es muß 
daher bis zum Inlk~afttreten des Nation,alsozia
list~ngesetzes die .Fri6t, i,nnerhalb der Entlassun-

Geißlinger, 
Berichterstatter. 

Bundesverfassungsgesetz vom ~ 
1946, womit die Verbotsgesetznovelle vom 
15. August 1945, St. G. Bi. Nr. 127, abge

ändert. wird. 

Der Nationa.lrat hat beschlossen: 

§ 1. B~s zu einer anderweitig,en Regelung wer
den im § 4 des Verfassungsgesetzes vom 

gen oder Pensionierurugen gemäß § 21 des Ver
botsgesetzes ~!'1genommen wer,den können, ver
längert werlden. 

Der Hauptausschuß hat in seiner Sitzung vom 
19.--Juli 1946 die Regierungsvolhge nnt,er Ein
fügung einer Rückwirlkung,skLausel im § 2 ein
stimmig angenommen. 

Der Hauptaus6chuß stellt demnach den A n
t rag, der Nation,a!Jrat wolle dem angelsch'loss,e
nen Ges,etzentlwurif die verfassungsmäßige Zu
stimmung ertden. 

Wien, 19. Juli 1946. 

/ 

Kun~chak, 
Obmann. 

15. August 1945, St. G. BI. Nr. 127, über die 
Anderuu-g und Ergänzung des Verbotsges,etzes 
vom 8. Mai 1945, St. G. ;BI. Nr. 13 (Verbots
ges,etznove1:1e), di,e Worte: ,,30 .. Juni 1946" 
durch die Wort,e: ,,30. Juni 1947" ersetzt. 

§ 2. Dieses Himdesverfassunlgsgesetz tritt rück
wirkend- mit 1. Juli 1946 in Kraft. Mit seiner 
Vollziehung . ist das Bundes1mnzleramt betraut. 

i 
I . 
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